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GEMEINDE NORDHEIM Aktenkennung: 364.412:0023/2, ID: 284341 
Sitzungsvorlage 35/2023 

Sitzung des Technischen Ausschusses am 24.04.2023 öffentlich 

Flurstück 8936, 8931 und 8929, Gewann „Hebsack“; 
Antrag auf Erdauffüllung / Erdaufschüttung 

Sachverhalt: 

Der Antragsteller beabsichtigt, auf dem Grundstück Flurstück 8936, 8931 und 8929 im Gewann 
„Hebsack“ zu Zwecken der Bodenverbesserung und Bewirtschaftungserleichterung eine Erdauffüllung 
vorzunehmen.  
Insgesamt sollen 44,40 Ar mit 754 m³ aufgefüllt werden. Die maximale Auffüllhöhe beträgt 20 cm. Das 
Erdmaterial stammt vom Grundstück Flurstück 263/1 aus Leingarten. Für die geplante Erdauffüllung ist 
das Einvernehmen der Gemeinde erforderlich.  

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeinde erteilt gemäß § 36 BauGB das Einvernehmen unter der Bedingung, dass mit der Erdauffül-
lung erst mit einem Abstand von ca. 1 m ab Grundstücksgrenze begonnen wird. 

Anlage/n: 

1. Übersichtsplan mit An- und Abfahrtsweg, Geoportal-Auszug mit Angabe der Teilauffüllfläche, Geo-
portal-Auszug mit An- und Abfahrtsweg

Sachbearbeitung Heike Vogl 12.04.2023 

geprüft/freigegeben Braun, Steffen Datum 
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